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 Veröffentlicht am 15.12.1986

Norm

StGB §6 Abs1 A2

Rechtssatz

In der lediglich äußeren Nichteinhaltung einer Schutzvorschrift, ohne daß das Tatverhalten einen darauf bezogenen

Sorgfaltsverstoß bedeutet, liegt noch keine Gesetzesverletzung (im Sinn einer P ichtwidrigkeit), aus der ein Indiz für

eine objektive Sorgfaltswidrigkeit der Tat im Bezug auf das durch den Fahrlässigkeitstatbestand geschützte Rechtsgut

abgeleitet werden könnte.
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